
 
  

   
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin bestellt gemäß § 52 Abs. 1 GO NW 
Herrn Thomas Müller zum ständigen Schriftführer. 
 
Für die langjährige Tätigkeit als Schriftführerin spricht der Rat der Stadt 
Sankt Augustin Frau Gust Dank und Anerkennung aus.“ 

 
  einstimmig 

 
 
 
 


